
 

 

 

Eigenjagdbezirk Falkenstein 

 

Der staatliche Eigenjagdbezirk Falkenstein liegt südwestlich der Ortschaft 

Breitenbach (Schauenburg) und nicht weit von der BAB A44 Abfahrt Zierenberg / 

Burghasungen bzw. Kassel Bad Wilhelmshöhe im Revier Habichtswald. Durch diese 

günstige Anbindung ist das Revier gut zu erreichen.  

Die anspruchsvolle Waldstruktur und Verjüngungssituation auf den 

Kalamitätsflächen der letzten Jahre erfordert eine engagierte Rehwildbejagung. 

 

 

 

Ansprechpartner im Forstamt Wolfhagen: 

Frau Dr. Britta Winterhoff, Telefon: 0 5692 / 9898-12 

E-Mail:  Britta.Winterhoff@forst.hessen.de  

 

 

 

Hessisches Forstamt Wolfhagen 
Revierförsterei Habichtswald 

Fläche 201 ha 
Vorkommende Schalenwildarten Reh- und Schwarzwild 

Durchschn. Abschuss der letzten Jahre 40-50 Stück Schalenwild 
(Rehwildfestsetzung 38 Stück 2025-
2028) 

Jagdeinrichtungen In Absprache 

Besonderheiten Fast ausschließlich Waldjagd 
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Eigenjagdbezirk Falkenstein 

 

 

 

Forstfiskalischer Eigenjagdbezirk „Falkenstein“ 

HessenForst Forstamt Wolfhagen 

Revierförsterei Habichtswald 

1. Größe des Jagdbezirkes 200,9 ha 
davon  

Waldfläche (Holzboden) 193,2 ha 

Landwirtsch. bewirtschaftete Fläche ............. ha  

Gewässerfläche ............. ha 

Sonst. Flächen (…) 7,7 ha 

Befriedete Bezirke ............. ha 

 

2.1 Vorkommende Wildarten und durchschnittlicher Schalenwildabschuss in den letzten drei 

Jagdjahren 

Rotwild Damwild Muffelwild Rehwild ca. 36 Schwarzwild ca. 9 

Der Jagdbezirk liegt innerhalb des Rot-, Dam-, Muffelwildgebietes Wattenberg/Weidelsburg. 

Übersichtskarte 

EJB „Falkenstein“ 

Anlage 3 



Eine Garantie über das tatsächliche Vorkommen der Wildarten kann nicht gegeben werden. Rotwild 

kommt derzeit nicht vor. 

 

2.2 Voraussichtliche Abschussfestsetzung pro Jagdjahr 

Rotwild Damwild Muffelwild Rehwild 38 (49 bei 130%) 

 

 

3. Zeitwert der vorhandenen Jagdeinrichtungen unbekannt....... Euro 

4. Nach näheren Vertragsbestimmungen können voraussichtlich folgende Jagderlaubnisse erteilt 

werden:  

1 entgeltliche  und 2 unentgeltliche Jagderlaubnisse. 

5. Folgende forstfiskalischen Jagdeinrichtungen können nach besonderer Vereinbarung mit dem 

Forstamt benutzt, mitbenutzt oder unterhalten werden: 

Die Übergabe der Jagdeinrichtungen erfolgt zwischen HessenForst und Nachfolger. 

 

6. Regelungen zur Fütterung / Kirrung 

1 Kirrung, keine Fütterung 

 
7. Sonstige Besonderheiten 

Die Jagd liegt zwar im Rotwildgebiet Wattenberg / Weidelsberg, es kommt aber derzeit kein Rotwild 

vor 

 


